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Gefährdungsbeurteilung im Brandschutz –sicher evakuieren, Risiken senken (Teil 2)
Der Brandschutz ist ein zentraler Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Ziel ist es, Brandrisiken frühzeitig zu erkennen, Schäden zu vermeiden und eine sichere Evakuierung zu ermöglichen. Mit der folgenden Mustervorlage aus Heft 06-2025, die nachfolgend fortgesetzt wird, unterstützen wir Sie dabei, Gefährdungen systematisch zu erfassen und geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen. So schaffen Sie eine verlässliche Grundlage für den Ernstfall.

	Mustervorlage „Gefährdungsbeurteilung im Brandschutz“
Legende: 1. Gefährdungen / Belastungen, 2. Handlungsbedarf, 3. Maßnahmen (T-O-P), 4. Durchführung (Wer macht was bis wann?), 5. Wirksamkeitskontrolle (durchgeführt am …, durch …)
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	Sind Einrichtungen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorhanden?
	☐
	☐
	Einhaltung der im Rahmen der Baugenehmigung festgelegten anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen (z. B. Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutzvorhänge, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandschutzklappen in Lüftungsleitungen).
Brand- und Rauchschutztüren sind zur Gewährleistung der Schutzfunktion, z. B. durch zugelassene Türschließer, selbstschließend ausgeführt und nur für den Durchgang zu öffnen und anschließend zu schließen. Ist es, z. B. aufgrund der Barrierefreiheit oder häufiger Transporte, zweckmäßig, die Türen dauerhaft aufzustellen, kann die erforderliche Schließung im Brandfall durch die Installation geeigneter Feststellanlagen erreicht werden. Diese halten die Tür im Alltag offen, geben sie im Alarmfall aber automatisch frei, sodass die Tür automatisch geschlossen wird.
	
	

	Funktionieren die baulichen und anlagentechnischen Brandschutzeinrichtungen in unserem Unternehmen zuverlässig?
	☐
	☐
	Sicherheitseinrichtungen, insbesondere Sicherheitsbeleuchtungen, Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen, Signalanlagen, Notaggregate und Notschalter sowie
raumlufttechnische Anlagen sind in regelmäßigen Abständen sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen (§ 4 Abs. 3 ArbStättV).
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit sind Feuerlöscher daher alle zwei Jahre durch einen Fachkundigen zu warten (Ziffer 7.5.2 Abs. 1 ASR A2.2). Bei starker Beanspruchung,
z. B. durch Umwelteinflüsse oder mobilen Einsatz, können kürzere Zeitabstände erforderlich sein (Ziffer 7.5.2 Abs. 2 ASR A2.2).
	
	

	Sind unsere Flucht- und Rettungswege klar
gekennzeichnet und leicht auffindbar?
	☐
	☐
	Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen sowie Kennzeichnung der Sammelstelle nach ASR A1.3.
Die Kennzeichnung ist im Verlauf des Hauptfluchtweges an gut sichtbaren Stellen eindeutig und innerhalb der Erkennungsweite anzubringen. Die Kennzeichnung muss die Richtung des Fluchtweges anzeigen (Ziffer 8.2 Abs. 3 ASR A2.3).
Um die Sicherheit beim Verlassen der Arbeitsstätte auch nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu erhöhen, können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden. Dabei kann ein
Sicherheitsleitsystem notwendig sein, das auf eine Gefährdung reagiert und die günstigste Fluchtrichtung anzeigt (Ziffer 8.4 ASR A2.3). Optische Sicherheitsleitsysteme sind so einzurichten und zu betreiben, dass der Verlauf von Fluchtwegen, die Notausgänge sowie mögliche Gefahrstellen und Hindernisse erkannt werden können (Ziffer 8.4.1 Abs. 4 ASR A2.3).
Es muss geprüft werden, ob das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte, insbesondere bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, gewährleistet ist. Bei dieser Prüfung sind für Räume und Bereiche insbesondere folgende Kriterien zu beachten:
·  hohe Personenbelegung,
·  Flächenausdehnung (z. B. Hallen, Großraumbüros, Verkaufsstätten),
·  fehlendes Tageslicht (z. B. Räume unter Erdgleiche, innenliegende Treppenräume und Flure etc.) (Ziffer 9 Abs. 1 ASR A2.3).
Können Notausgänge und Notausstiege von außen verstellt werden, müssen sie durch weitere Maßnahmen zur dauerhaften ständigen Freihaltung gesichert werden, z. B. durch Anbringung von Abstandsbügeln für Fahrzeuge oder mittels dauerhafter Markierung der freizuhaltenden Bodenflächen (Ziffer 4 Abs. 3 ASR A2.3).
	
	

	Sind bzw. wurden alle Beschäftigten ausreichend über Flucht- und Rettungsmaßnahmen informiert?
	☐
	☐
	Die Notwendigkeit einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung und von Flucht- und Rettungsplänen sowie von Sicherheitsleitsystemen ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen (Ziffer 2 ASR A2.1).
Der Arbeitgeber hat Flucht- und Rettungspläne für die Bereiche von Arbeitsstätten zu erstellen, in denen die Lage, die Ausdehnung oder die Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordert. Flucht- und Rettungspläne können z. B. erforderlich sein in Bereichen:
mit unübersichtlicher Fluchtwegführung (z. B. über Zwischengeschosse, durch größere Räume, bei einer gewinkelten oder von den üblicherweise betrieblich genutzten Verkehrswegen abweichenden Wegführung),
mit einem hohen Anteil an ortsunkundigen Personen (z. B. Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr),
mit einer erhöhten Gefährdung (z. B. Räume nach Abschnitt 5 Abs. 2 Nummer 3 und 4 oder Abs. 3) oder
wenn sich aus benachbarten Arbeitsstätten Gefährdungsmöglichkeiten ergeben (z. B. durch explosions- bzw. brandgefährdete Anlagen oder Stofffreisetzung) (Ziffer 10 Abs. 1 ASR A2.3).
Flucht- und Rettungspläne sind an geeigneten Stellen auszuhängen. Geeignete Stellen sind beispielsweise Bereiche in Fluchtwegen, an denen sich häufiger Personen
aufhalten, z. B. vor Aufzugsanlagen, in Eingangsbereichen, vor Zugängen zu Treppen, an Kreuzungspunkten von Verkehrswegen etc. Flucht- und Rettungspläne müssen – bezogen auf den Standort des Betrachters – lagerichtig angebracht werden (Ziffer 10 Abs. 3 ASR A2.3).
Ist für eine Arbeitsstätte die Erstellung eines Flucht- und Rettungsplans erforderlich, sind in regelmäßigen Abständen Evakuierungsübungen durchzuführen (Ziffer 11 Abs. 2 ASR A2.3). Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung
und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Plan ist an geeigneten Stellen
in der Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen. In angemessenen Zeitabständen ist entsprechend diesem Plan zu üben (§ 4 Abs. 4 ArbStättV).
Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über den Verlauf der Fluchtwege, über die bei Nutzung der Fluchtwege und Notausgänge erforderlichen Maßnahmen und die
Kennzeichnung sowie über das Verhalten im Gefahrenfall regelmäßig zu unterweisen. Die Unterweisung muss mindestens jährlich erfolgen (Ziffer 11 Abs. 1 ASR A2.3).
	
	

	Wissen unsere Beschäftigten, wie Brände verhindert werden und welche Verhaltensregeln im Brandfall einzuhalten sind?
	☐
	☐
	Die Unterweisung muss sich auf Maßnahmen der Brandverhütung und Verhaltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken, insbesondere auf die Nutzung der Fluchtwege und Notausgänge. Diejenigen Beschäftigten, die Aufgaben
der Brandbekämpfung übernehmen, hat der Arbeitgeber in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen (§ 6 Abs. 3 ArbStättV).
Erstellung und Aushang einer Brandschutzordnung Teil A gemäß DIN 14096
„Brandschutzordnung – Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ oder der „Regeln für das Verhalten im Brandfall“ des Flucht- und Rettungsplans (Ziffer 6 Abs. 3 ASR A1.3). Dies gilt vor allem, wenn eine erhöhte Brandgefährdung besteht, ein Flucht- und Rettungsplan gemäß ASR A2.3 erforderlich ist oder sich häufig Besucher und Fremdfirmen in der Arbeits­ stätte aufhalten – insbesondere, wenn sie unbeaufsichtigt sind (Ziffer 7.1 Abs. 2 ASR A2.2).
Die Maßnahmen für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben im Brandschutz, soweit diese vorhanden sind (z. B. Brandschutzbeauftragte),
sind diesen gegen Nachweis gegebenenfalls auch elektronisch bekannt zu machen. Dies kann z. B. in Form der Brandschutzordnung Teil C nach
DIN 14096:2014-05 „Brandschutzordnung – Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ erfolgen (Ziffer 7.1 Abs. 4 ASR A2.2).
	
	

	Sind unsere Beschäftigten im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen geschult?
	☐
	☐
	Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch Unterweisung und Übung mit dem Umgang von Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen (Ziffer 7.3 Abs. 1 ASR A2.2); siehe auch DGUV- Information 205-023 „Brandschutzhelfer – Ausbildung und Befähigung“.
	
	

	Verfügen wir über ausreichend Fachwissen zum betrieblichen Brandschutz?
	☐
	☐
	Ermittelt der Arbeitgeber eine erhöhte Brandgefährdung, kann die Benennung eines Brandschutzbeauftragten zweckmäßig sein. Dieser berät und unterstützt den Arbeitgeber zu Themen des betrieblichen Brandschutzes (Ziffer 7.4 ASR A2.2); siehe auch DGUV­Information 205­003 „Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestellung von Brandschutzbeauftragten“.
	
	

	Werden in unserem Unternehmen Tätigkeiten mit Brandgefährdung sicher durchgeführt?
	☐
	☐
	Erstellung und Verwendung eines Erlaubnisscheins für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten (FBFHB-008).
Werden auf Baustellen Tätigkeiten mit einer erhöhten Brandgefährdung durchgeführt, ist dort bei Tätigkeiten mit einer Brandgefährdung (z. B. Schweißen, Brennschneiden, Trennschleifen, Löten) oder bei der Anwendung von Verfahren, bei denen eine Brandgefährdung besteht (z. B. Farbspritzen, Flammarbeiten), für jedes der dabei eingesetzten und eine erhöhte Brandgefährdung auslösenden Arbeitsmittel ein
Feuerlöscher für die entsprechenden Brandklassen mit mindestens 6 LE in unmittelbarer Nähe bereitzuhalten (Ziffer 8 Abs. 2 ASR A2.2).
Sämtliche Personen, die mit den vorgenannten Arbeitsmitteln tätig werden, sind theoretisch und praktisch im Umgang mit Feuerlöschern zu unterweisen (Ziffer 8 Abs. 3 ASR A2.2).
	
	

	Lagern wir brennbare Gefahrstoffe ordnungsgemäß?
	☐
	☐
	Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Die Lagerung hat in besonderen Einrichtungen, z.B. in Sicherheitsschränken, in geeigneten Lagerräumen oder geschützten Bereichen im Freien zu erfolgen, falls dies gemäß dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist (§ 8 Abs. 7 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) i. V. m. Ziffer 4.2 TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsveränderlichen Behältern“).
	
	

	Werden in unserem Unternehmen brennbare und oxidierende Gefahrstoffe sicher gehandhabt?
	☐
	☐
	Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen worden sind (§ 7 Abs. 1 GefStoffV).
Die Maßnahmen dienen der Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten und anderen Personen sowie dem Schutz der Umwelt (z. B. vor Folgeschäden durch Brandgase,
Löschmittel u. a.). Zur Erfüllung weitergehender Schutzziele, wie z. B. dem Schutz von Sachwerten oder dem Schutz vor Betriebsunterbrechungen, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein (§ 1 Abs. 3 TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“).
Besteht neben der Brandgefährdung auch eine Explosionsgefährdung, ist diese nach den einschlägigen Vorschriften zu betrachten (§ 1 Abs. 5 TRGS 800).
	
	

	Berücksichtigen wir die besonderen Bedürfnisse von Beschäftigten mit Behinderungen?
	☐
	☐
	Die Anforderungen für die barrierefreie Gestaltung und Ausstattung von Arbeitsstätten sind in der ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ sowie in den DGUV- Informationen 215-111 „Barrierefreie Arbeitsgestaltung – Teil I: Grundlagen“ und 215-112
„Barrierefreie Arbeitsgestaltung – Teil II: Grundsätzliche Anforderungen“ beschrieben.
	
	

	Sind unsere Flucht- und Rettungswege klar
gekennzeichnet und leicht auffindbar?
	☐
	☐
	Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen sowie Kennzeichnung der Sammelstelle nach ASR A1.3.
Die Kennzeichnung ist im Verlauf des Hauptfluchtweges an gut sichtbaren Stellen eindeutig und innerhalb der Erkennungsweite anzubringen. Die Kennzeichnung muss die Richtung des Fluchtweges anzeigen (Ziffer 8.2 Abs. 3 ASR A2.3).
Um die Sicherheit beim Verlassen der Arbeitsstätte auch nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu erhöhen, können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden. Dabei kann ein
Sicherheitsleitsystem notwendig sein, das auf eine Gefährdung reagiert und die günstigste Fluchtrichtung anzeigt (Ziffer 8.4 ASR A2.3). Optische Sicherheitsleitsysteme sind so einzurichten und zu betreiben, dass der Verlauf von Fluchtwegen, die Notausgänge sowie mögliche Gefahrstellen und Hindernisse erkannt werden können (Ziffer 8.4.1 Abs. 4 ASR A2.3).
Es muss geprüft werden, ob das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte, insbesondere bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, gewährleistet ist. Bei dieser Prüfung sind für Räume und Bereiche insbesondere folgende Kriterien zu beachten:
· � hohe Personenbelegung,
· � Flächenausdehnung (z. B. Hallen, Großraumbüros, Verkaufsstätten),
· � fehlendes Tageslicht (z. B. Räume unter Erdgleiche, innenliegende Treppenräume und Flure etc.) (Ziffer 9 Abs. 1 ASR A2.3).
Können Notausgänge und Notausstiege von außen verstellt werden, müssen sie durch weitere Maßnahmen zur dauerhaften ständigen Freihaltung gesichert werden, z. B. durch Anbringung von Abstandsbügeln für Fahrzeuge oder mittels dauerhafter Markierung der freizuhaltenden Bodenflächen (Ziffer 4 Abs. 3 ASR A2.3).
	
	

	Sind bzw. wurden alle Beschäftigten ausreichend über Flucht- und Rettungsmaßnahmen informiert?
	☐
	☐
	Die Notwendigkeit einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung und von Flucht- und Rettungsplänen sowie von Sicherheitsleitsystemen ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen (Ziffer 2 ASR A2.1).
Der Arbeitgeber hat Flucht- und Rettungspläne für die Bereiche von Arbeitsstätten zu erstellen, in denen die Lage, die Ausdehnung oder die Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordert. Flucht- und Rettungspläne können z. B. erforderlich sein in Bereichen:
1. mit unübersichtlicher Fluchtwegführung (z. B. über Zwischengeschosse, durch größere Räume, bei einer gewinkelten oder von den üblicherweise betrieblich genutzten Verkehrswegen abweichenden Wegführung),
mit einem hohen Anteil an ortsunkundigen Personen (z. B. Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr),
mit einer erhöhten Gefährdung (z. B. Räume nach Abschnitt 5 Abs. 2 Nummer 3 und 4 oder Abs. 3) oder
wenn sich aus benachbarten Arbeitsstätten Gefährdungsmöglichkeiten ergeben (z. B. durch explosions- bzw. brandgefährdete Anlagen oder Stofffreisetzung) (Ziffer 10 Abs. 1 ASR A2.3).
Flucht- und Rettungspläne sind an geeigneten Stellen auszuhängen. Geeignete Stellen sind beispielsweise Bereiche in Fluchtwegen, an denen sich häufiger Personen
aufhalten, z. B. vor Aufzugsanlagen, in Eingangsbereichen, vor Zugängen zu Treppen, an Kreuzungspunkten von Verkehrswegen etc. Flucht- und Rettungspläne müssen – bezogen auf den Standort des Betrachters – lagerichtig angebracht werden (Ziffer 10 Abs. 3 ASR A2.3).
Ist für eine Arbeitsstätte die Erstellung eines Flucht- und Rettungsplans erforderlich, sind in regelmäßigen Abständen Evakuierungsübungen durchzuführen (Ziffer 11 Abs. 2 ASR A2.3). Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung
und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Plan ist an geeigneten Stellen
in der Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen. In angemessenen Zeitabständen ist entsprechend diesem Plan zu üben (§ 4 Abs. 4 ArbStättV).
Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über den Verlauf der Fluchtwege, über die bei Nutzung der Fluchtwege und Notausgänge erforderlichen Maßnahmen und die
Kennzeichnung sowie über das Verhalten im Gefahrenfall regelmäßig zu unterweisen. Die Unterweisung muss mindestens jährlich erfolgen (Ziffer 11 Abs. 1 ASR A2.3).
	
	

	Wissen unsere Beschäftigten, wie Brände verhindert werden und welche Verhaltensregeln im Brandfall einzuhalten sind?
	☐
	☐
	Die Unterweisung muss sich auf Maßnahmen der Brandverhütung und Verhaltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken, insbesondere auf die Nutzung der Fluchtwege und Notausgänge. Diejenigen Beschäftigten, die Aufgaben
der Brandbekämpfung übernehmen, hat der Arbeitgeber in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen (§ 6 Abs. 3 ArbStättV).
Erstellung und Aushang einer Brandschutzordnung Teil A gemäß DIN 14096
„Brandschutzordnung – Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ oder der „Regeln für das Verhalten im Brandfall“ des Flucht- und Rettungsplans (Ziffer 6 Abs. 3 ASR A1.3). Dies gilt vor allem, wenn eine erhöhte Brandgefährdung besteht, ein Flucht- und Rettungsplan gemäß ASR A2.3 erforderlich ist oder sich häufig Besucher und Fremdfirmen in der Arbeits­ stätte aufhalten – insbesondere, wenn sie unbeaufsichtigt sind (Ziffer 7.1 Abs. 2 ASR A2.2).
Die Maßnahmen für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben im Brandschutz, soweit diese vorhanden sind (z. B. Brandschutzbeauftragte),
sind diesen gegen Nachweis gegebenenfalls auch elektronisch bekannt zu machen. Dies kann z. B. in Form der Brandschutzordnung Teil C nach
DIN 14096:2014-05 „Brandschutzordnung – Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ erfolgen (Ziffer 7.1 Abs. 4 ASR A2.2).
	
	

	Sind unsere Beschäftigten im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen geschult?
	☐
	☐
	Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch Unterweisung und Übung mit dem Umgang von Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen (Ziffer 7.3 Abs. 1 ASR A2.2); siehe auch DGUV- Information 205-023 „Brandschutzhelfer – Ausbildung und Befähigung“.
	
	

	Verfügen wir über ausreichend Fachwissen zum betrieblichen Brandschutz?
	☐
	☐
	Ermittelt der Arbeitgeber eine erhöhte Brandgefährdung, kann die Benennung eines Brandschutzbeauftragten zweckmäßig sein. Dieser berät und unterstützt den Arbeitgeber zu Themen des betrieblichen Brandschutzes (Ziffer 7.4 ASR A2.2); siehe auch DGUV­Information 205­003 „Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestellung von Brandschutzbeauftragten“.
	
	

	Werden in unserem Unternehmen Tätigkeiten mit Brandgefährdung sicher durchgeführt?
	☐
	☐
	Erstellung und Verwendung eines Erlaubnisscheins für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten (FBFHB-008).
Werden auf Baustellen Tätigkeiten mit einer erhöhten Brandgefährdung durchgeführt, ist dort bei Tätigkeiten mit einer Brandgefährdung (z. B. Schweißen, Brennschneiden, Trennschleifen, Löten) oder bei der Anwendung von Verfahren, bei denen eine Brandgefährdung besteht (z. B. Farbspritzen, Flammarbeiten), für jedes der dabei eingesetzten und eine erhöhte Brandgefährdung auslösenden Arbeitsmittel ein
Feuerlöscher für die entsprechenden Brandklassen mit mindestens 6 LE in unmittelbarer Nähe bereitzuhalten (Ziffer 8 Abs. 2 ASR A2.2).
Sämtliche Personen, die mit den vorgenannten Arbeitsmitteln tätig werden, sind theoretisch und praktisch im Umgang mit Feuerlöschern zu unterweisen (Ziffer 8 Abs. 3 ASR A2.2).
	
	

	Lagern wir brennbare Gefahrstoffe ordnungsgemäß?
	☐
	☐
	Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Die Lagerung hat in besonderen Einrichtungen, z.
B. in Sicherheitsschränken, in geeigneten Lagerräumen oder geschützten Bereichen im Freien zu erfolgen, falls dies gemäß dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist (§ 8 Abs. 7 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) i. V. m. Ziffer 4.2 TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsveränderlichen Behältern“).
	
	

	Werden in unserem Unternehmen brennbare und oxidierende Gefahrstoffe sicher gehandhabt?
	☐
	☐
	Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen worden sind (§ 7 Abs. 1 GefStoffV).
Die Maßnahmen dienen der Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten und anderen Personen sowie dem Schutz der Umwelt (z. B. vor Folgeschäden durch Brandgase,
Löschmittel u. a.). Zur Erfüllung weitergehender Schutzziele, wie z. B. dem Schutz von Sachwerten oder dem Schutz vor Betriebsunterbrechungen, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein (§ 1 Abs. 3 TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“).
Besteht neben der Brandgefährdung auch eine Explosionsgefährdung, ist diese nach den einschlägigen Vorschriften zu betrachten (§ 1 Abs. 5 TRGS 800).
	
	

	Berücksichtigen wir die besonderen Bedürfnisse von Beschäftigten mit Behinderungen?
	☐
	☐
	Die Anforderungen für die barrierefreie Gestaltung und Ausstattung von Arbeitsstätten sind in der ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ sowie in den DGUV- Informationen 215-111 „Barrierefreie Arbeitsgestaltung – Teil I: Grundlagen“ und 215-112
„Barrierefreie Arbeitsgestaltung – Teil II: Grundsätzliche Anforderungen“ beschrieben.
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